Empfangsbestätigung Restaurantschecks

Mir ist bekannt, dass die Gewährung der Restaurantchecks (Pluxees oder Ähnliche) unter Inanspruchnahme steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Vergünstigungen erfolgt (siehe R. 81. (7) Lohnsteuerrichtlinien).

Über die Voraussetzungen und die Bedeutung einer hierfür erforderlichen regelkonformen Verwendung der Restaurantschecks bin ich belehrt worden.

Die Verwendung der Restaurantschecks hat insbesondere unter Beachtung folgender Vorgaben zu erfolgen:
· Nur zum Erwerb von Mahlzeiten
· Nicht für den Erwerb von Alkohol, Tabakwaren oder sonstigen Non-Food Artikeln
· Verwendung nur eines Restaurantschecks pro Arbeitstag
· Keine Bargeldrückgabe bei Scheckeinlösungen
· Keine Scheckübertragungen an Dritte

Ich bin darüber hinaus informiert worden, dass eine nicht regelkonforme Nutzung der Restaurantschecks zusätzliche Abgabenlasten auslösen kann und sich das Unternehmen in solchen Fällen vorbehält, zusätzlich entstehende Kosten verursachungsgemäß weiter zu belasten bzw. zukünftige Scheckbezüge auszuschließen.
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